



		
		⚲ 
     
         
             
                 
            
             
                 
            
             
                 
            
             
                 
            
             
                 
            
             
                 
            
             
                 
            
             
                 
            
             
                 
            
             
                 
            
             
                 
            
        
    



	Die AWO als Arbeitgeberin	Darauf können Sie sich bei uns freuen!
	Unsere Arbeitsplatzangebote
	Mitarbeitenden-Portal
	Unsere Kolleg*innen
	Ausbildung
	Digitalisierung
	Ehrenamt
	Freiwilligendienste


	Dienste & Einrichtungen	Bildung & Qualifizierung
	Kinder, Jugend & Familie
	Menschen mit Behinderung
	Migration & Integration
	Schwangerschaft & Sexualität
	Senioren, Pflege & Betreuung


	AWO	Bezirksverband
	Bezirksjugendwerk
	Transparenz


	Presse
	Einrichtungssuche	Einrichtungssuche Bezirksverband
	Einrichtungssuche bundesweit


	 Suche




	
	
		
				
			
		
			
				
					
				
				
				
				

				

				
				
				
				

				
					
					
						Suche
					
				




				
			

		

	

	














Foto: Oliver Pohl



AWO Expert*innen-Chat: Das neue Notvertretungsrecht für Partnerschaften


							27.01.2023
							










	
		
				Menschen mit Behinderung
			
	
Das sogenannte Notvertretungsrecht zwischen Ehegatt*innen ist ab dem 1. Januar 2023 in Kraft getreten. Es gilt auch für Lebenspartner*innen in einer eingetragenen Lebensgemeinschaft. Mit der Neuregelung können berechtigte Partner*innen in einer Notfallsituation (wie Bewusstlosigkeit oder Krankheit) im Bereich der Gesundheitssorge über einen befristeten Zeitraum die Angelegenheiten gegenüber beispielsweise Ärzt*innen, der Krankenkasse, dem Krankenhaus oder der Reha-Einrichtung ihrer geschäftsunfähigen Partner*innen regeln. 




				Alle wichtigen und erforderlichen Dokumente rund um Vorsorge und Betreuung finden Sie gut sortiert im AWO Vorsorge-Ordner.
			

Viele Menschen haben bisher keine Vorsorgevollmacht oder Patientenverfügung abgeschlossen. Einige stellen sich nun die Frage, reicht die Notvertretungsregelung jetzt aus? Welche Voraussetzungen sind für die neue Regelung notwendig? Muss dazu ein Dokument von einem Notar oder Rechtsanwalt beglaubigt werden? Oder kann ich in der Partnerschaft eigenständig ein Dokument ausstellen?
Die Expertin Sabine Weisgram von der AWO Pflegeberatung beantwortet diese und andere Fragen am Mittwoch, 1. Februar 2023, ab 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr in der AWO Online-Pflegeberatung. Ratsuchende Teilnehmende können den Termin im Vorfeld buchen und bekommen einen Einladungs-Link zugeschickt, um dem Gruppen-Chat mit der Expertin zum ausgewiesenen Termin beizutreten. Interessierte können aber auch einfach hier am 01.02.2023 den Chat ab 17:00 Uhr beitreten.
Wer alle Fragen an einem Ort beantwortet wissen und für den Fall der (Not-) Fälle richtig vorgesorgt haben will, findet alle wichtigen Dokumente übersichtlich aufbereitet im AWO Vorsorge-Ordner. Dieser kann als Ringbuch oder PDF beim AWO Bezirksverband Niederrhein bestellt werden.
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Kontakt
AWO Bezirksverband Niederrhein e.V.
 Lützowstraße 32
 45141 Essen
0201 3105 - 0
E-Mail senden
Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram, LinkedIn, Xing und YouTube. 







Die AWO am Niederrhein ist ein sozialpolitisch aktiver Mitglieder- und Wohlfahrtsverband, der engagiert für die Interessen sozial benachteiligter Menschen eintritt und ein breites Spektrum sozialer Dienstleistungen vorhält. Getragen wird sie dabei von 23.000 Mitgliedern in 160 Ortsvereinen und mehr als 13.000 Mitarbeiter*innen in 450 Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, ungefähr 300 Angeboten für ältere Menschen sowie zahlreichen Beratungsstellen und Bildungseinrichtungen für alle Altersgruppen.






Wir verwenden Cookies zur Analyse des Nutzerverhaltens, um unser Onlineangebot stetig für Sie verbessern zu können. Durch Klicken auf „Akzeptieren“ erklären Sie sich damit einverstanden, können Ihre Einwilligung aber jederzeit widerrufen oder unter „Cookie-Einstellungen“ individuell festlegen. 
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Alle Cookies abgelehnt.

											Sie haben erfolgreich alle Cookies abgelehnt. Das ist schade, weil Cookies uns dabei helfen, Ihnen ein besseres und attraktiveres Web-Angebot zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie Ihre Meinung ändern möchten, können Sie Ihre Entscheidung unter Cookie-Einstellungen jederzeit abändern.
										
















